
 
 

 

Ausfüllhilfe 

Antrag auf Gewährung von Sozialhilfe nach dem 

Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) 

 

Möchten Sie Sozialhilfe beantragen? Dann hilft Ihnen diese Ausfüllhilfe.  

Hier sind die einzelnen Fragen von dem Antrag erklärt.   

Die Fragen sind in einfacher Sprache beschrieben.  
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Allgemeine Informationen zum Antrag 

Wer bekommt Sozialhilfe? 

Sozialhilfe ist Geld vom Landkreis Harz. 

Sie bekommen das Geld, wenn Sie nicht genug Geld zum Leben haben. 

Zum Beispiel: 

 Weil Ihre Rente nicht reicht.  

 Weil Sie wegen einer Krankheit oder Behinderung gar nicht arbeiten können. 

Das Sozialamt rechnet aus, wie viel Sozialhilfe Sie bekommen. 

Die Sozialhilfe beantragen Sie beim Sozialamt vom Landkreis Harz.  

 

Brauchen Sie Hilfe beim Antrag?  

Oder haben Sie Fragen zum Antrag? 

Dann rufen Sie das Sozialamt an.  

Oder Sie machen einen Termin: 

 

Sozialamt Halberstadt 

Schwanebecker Straße 14 

2. Obergeschoss, Zimmer 2224 

Telefon: 03941 - 59 70 59 20 oder 03941 - 59 70 50 40 
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Kreuzen Sie an, warum Sie einen Antrag auf Sozialhilfe stellen. 

 

Hilfe zum Lebensunterhalt 

Sie bekommen Hilfe zum Lebensunterhalt: 

 Wenn Sie nicht genug Geld zum Leben haben.  

 Wenn Sie eine Rente für eine begrenzte Zeit bekommen.  

 Wenn Sie Rente auf Zeit für 2 Jahre bekommen. 

 

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 

 

Es gibt 2 Formen der Grundsicherung: 

 
Grundsicherung im Alter 

Es gibt eine Grundsicherung im Alter. Ein anderes Wort ist Altersrente.  

 
Sie bekommen die Grundsicherung im Alter: 

 Wenn Sie nicht genug Geld zum Leben haben  

und eine Rente für eine unbegrenzte Zeit bekommen. 

 

Grundsicherung bei Erwerbsminderung 

Es gibt eine Grundsicherung bei Erwerbsminderung.  

Das heißt: Sie können nicht arbeiten, weil Sie lange krank sind.  

 
Sie bekommen die Grundsicherung bei Erwerbsminderung: 

 Wenn Sie nicht genug Geld zum Leben haben.  

 Wenn Sie eine Rente für Erwerbsminderung für eine unbegrenzte Zeit 

bekommen.  



 
 

4 
 

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten 

Diese Hilfe bekommen Sie: 

 Wenn Sie besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Problemen 

haben. 

 Wenn Sie die Probleme nicht alleine lösen können.  

 

Besondere Lebensverhältnisse sind: 

 keine oder keine ausreichende Wohnung (z.B. Obdachlosigkeit) 

 kein regelmäßiges, oder zu wenig Geld um Leben zu bestreiten 

 Leben mit Gewalterfahrungen oder Gewaltbedrohungen  

(z.B. häusliche Gewalt) 

 Entlassung aus einer geschlossenen Einrichtung  

(z.B. Entlassung aus Psychiatrie) 

 Leben im Gefängnis (Inhaftierung) 

 ähnliche Probleme
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1. Persönliche Verhältnisse 

 

Hier schreiben Sie:  

 Wer sind sie?  
 Wer wohnt bei Ihnen? 

1. Person: 1. Person ist der Mensch, der Sozialhilfe braucht. 

2. Person: 2. Person ist der Mensch, der bei Ihnen wohnt.  

Zum Beispiel: Ihr Partner. 
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Aufenthaltsstatus: Diese Zeile füllen Sie aus, wenn Sie Ausländer sind.  

Rentenversicherungsnummer: Die 12-stellige Nummer besteht aus Buchstaben 

und Ziffern.  

Die Nummer steht auf Ihrem Sozialversicherungsausweis.  

 

 

Die Nummer steht auch auf der Meldebescheinigung zur Sozialversicherung.  

 

 

Erwerbsminderung: Sie haben einen Bescheid von der Rentenversicherung.  

Dieser Bescheid sagt, dass Sie nicht mehr arbeiten können. 
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2. Weitere im Haushalt lebende Person 

 

Hier schreiben Sie: 

 Wer wohnt noch bei Ihnen? 

Zum Beispiel: Ihre Kinder, Eltern oder Mitbewohner. 

 

 

 

 

3. Angehörige die außerhalb des Haushalts leben 

Hier schreiben Sie: 

 Wer sind Ihre Verwandten, mit denen Sie nicht zusammen wohnen? 

Zum Beispiel: Ihr Ehepartner, Ihre Kinder oder Ihre Eltern. 
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4. Kranken- und Pflegeversicherung 

 

Hier schreiben Sie: 

Welche Kranken- und Pflegeversicherung haben Sie? 

Sind Sie:  

 pflichtversichert 

 freiwillig versichert  

 oder familienversichert? 

 

Pflichtversicherung: Sie sind pflichtversichert, wenn jemand für Sie das Geld an 

die Versicherung zahlt.  

Zum Beispiel: 

 Sie arbeiten in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung (WfbM). Dann 

bezahlt die Werkstatt Ihre Versicherung. 

 Sie sind Rentner. Dann bezahlt die Rentenversicherung Ihre Versicherung. 

 

Freiwillige Versicherung: Sie bezahlen selber die Versicherung. 

 

Familienversicherung: Eine Person in Ihrer Familie hat eine Versicherung. Sie sind 

bei derselben Versicherung versichert.  

Zum Beispiel: Kinder sind bei ihrer Mutter versichert. 

 

Das ist wichtig: Wenn Sie nicht versichert sind, sagen Sie das im Sozialamt.  

Das Sozialamt hilft Ihnen, eine Versicherung zu bekommen.  
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5. Sonstiger Hilfebedarf/ Versorgungsbedarf  

 

Hier schreiben Sie: 

 

Brauchen Sie Hilfe im Haushalt? 

Zum Beispiel: beim Putzen, Staubsaugen oder Wäsche waschen.  

Wer hilft Ihnen? 

 

Brauchen Sie Hilfe bei der Pflege? 

Zum Beispiel: beim Duschen oder beim Anziehen. 

Wer hilft Ihnen? 

 

Haben Sie einen Antrag bei der Pflegekasse gemacht? 

Dann kreuzen Sie ja an.  

Wann haben Sie den Antrag gestellt?   
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6. Mehrbedarfe 

 

 

Mehrbedarf heißt: Sie können mehr Sozialhilfe bekommen, wenn es einen Grund 

gibt. Zum Beispiel: 

 Sie haben eine Schwerbehinderung mit dem Merkzeichen „G“ oder „aG“. 

Das Merkzeichen „G“ oder „aG“ bekommen Sie, wenn Sie nicht gut gehen 

können.  

 

 Sie sind schwanger. Wann ist der Termin für die Geburt?  

 

 Sie sind alleinerziehend. 

 

 Sie sind krank. Wegen der Krankheit brauchen Sie besonderes und teures 

Essen.  

 

 Sie bekommen das Mittagessen bezahlt. 

Zum Beispiel: in der Schule, oder in der Werkstatt für Menschen mit 

Behinderung (WfbM).  
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7. Kosten der Unterkunft und Heizung 

 

Hier schreiben Sie: 

Bezahlen Sie Miete? Oder gehört Ihnen die Wohnung oder das Haus? 

 Wenn Sie Miete zahlen, müssen Sie sagen wie viel Grundmiete Sie zahlen. 

Die Grundmiete ist: Miete ohne Heizung und ohne Warmwasser.  

Das Sozialamt braucht Ihren Mietvertrag. 

 

 Wenn Ihnen das Haus oder die Wohnung gehört,  

müssen Sie sagen wie viel Geld Sie dafür zahlen.  

Das Sozialamt hilft Ihnen dabei.  

Sie geben alle Unterlagen von Ihrer Wohnung oder Ihrem Haus dem 

Sozialamt. 

Das Sozialamt rechnet, wie viel Geld Sie für Ihr Haus oder Ihre Wohnung 

bezahlen.  

Wie viel Geld bezahlen Sie für Ihre Nebenkosten? 

Nebenkosten sind zum Beispiel: Wasser, Abwasser, Strom, oder Müllabfuhr.  

 

Wie wird Ihr Trinkwasser warm gemacht?  

 Wird das Wasser über die Heizung warm gemacht? Dann kreuzen Sie 

zentral an.  

 Oder gibt es ein extra Gerät für das Warmwasser in Ihrem Haus? Ein extra 

Gerät ist zum Beispiel: ein Boiler. Dann kreuzen Sie dezentral an. 
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8. Einkünfte 

 

Hier schreiben Sie: 

Bekommen Sie regelmäßig Geld? 

Zum Beispiel:  

 Altersrente 

 Krankengeld 

 Kindergeld 

 Wohngeld 

Wie viel Geld bekommen Sie? 

Diese Infos sind sehr wichtig.  
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9. Aufwendungen zur Erzielung des Einkommens 

 

Hier schreiben Sie zum Beispiel: 

 

 Fahren Sie regelmäßig zur Arbeit mit dem Bus?  

Wie viel Geld kostet das Busticket? 

 

 Bezahlen Sie regelmäßig eine Versicherung?  

 Wie viel Geld bezahlen Sie dafür?  
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10. Vermögenswerte 

 

Hier schreiben Sie: 

 

Haben Sie Vermögen? 

Vermögen heißt: Wie viel Geld oder wertvolle Sachen Sie haben?  

 

Vermögen ist zum Beispiel:  

 Geld in Ihrem Geldbeutel 

 Geld auf Ihrem Konto oder Ihrem Sparbuch 

 Ihr Auto  

 oder Ihr Haus 
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Fortsetzung von 10. (Vermögenswerte) 

 

Hier schreiben Sie: 

 

Haben Sie teure Dinge verschenkt in den letzten 10 Jahren? 

Zum Beispiel:  

 Bargeld 

 Wohneigentum  

 oder andere wertvolle Gegenstände  
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Mitwirkungspflichten 

 

Das ist wichtig: Prüfen Sie folgende Angaben: 

 Haben Sie alle Sie wichtigen Fragen beantwortet? 

 Geben Sie mit dem Antrag alle wichtigen Unterlagen ab?  

 Haben Sie unterschrieben? 

 

 Sie können den Antrag persönlich abgeben.  

Hier können Sie den Antrag abgeben: 

Halberstadt, Schwanebecker Straße 14, Zimmer 2.219 

 

 Sie können den Antrag in den Briefkasten vom Sozialamt werfen.  

Quedlinburg, Gebäude Alte Post, Bahnhofstraße 15 

Wernigerode, Kurtsstraße 13 

 

 Oder Sie schicken den Antrag per Post an die Adresse: 

Landkreis Harz  

Sozialamt 

Schwanebecker Straße 14 

38820 Halberstadt 
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Verantwortliche 

 

Verantwortlich für den Inhalt:  

Örtliches Teilhabemanagement  

Landkreis Harz  

Sozialamt  

Friedrich-Ebert-Str. 42  

38820 Halberstadt 

 

Herausgeber:  

Landkreis Harz  

Friedrich-Ebert-Str. 42  

38820 Halberstadt 

 

Für den Inhalt des Projekts „Örtliches Teilhabemanagement“ ist das Ministerium für 

Arbeit, Soziales und Integration des Landes Sachsen-Anhalt zuständig. 

 

Kontakt:  

Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration  

Turmschanzenstraße 25  

39114 Magdeburg  

Für die ESF-Förderung ist die EU-Verwaltungsbehörde zuständig.  

 
Kontakt:  

Ministerium der Finanzen  

EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF  

Editharing 40  

39108 Magdeburg 


